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Hgyslialtssatzung
des

Bearbeitungsgebietsverbandes WEHRAU / HAALERAU

für das Haushaltsjahr 20Ü

Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) wird nach Beschlussfassung des Veffeandsatissehusser/der 
Verbandsversammlung* vom 22.09. cZ folgende Haushaitssatzung erlassen:

§1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

„ 6Qß eur

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt auf

EUR.

§2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen auf

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

3. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

4. Der Hebetermin auf den /.
~~T (TT / MM IJJ) "

Ol ~ EUR

,, ^ EUR 

0 Stellen

§3

Der Verwaltungskostenbetrag wird wie folgt festgesetzt:

0, Os EUR/ha

Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am: ________________

QiktiltdJr Mit Mc (j&fy
(Ort) l {Datum ) (Verbandsvorsteher)

(" nicht zutreffendes streichen) LWBV 01/10
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lL^ pshaltssateung
des

Bearbeitungsgebietsverbandes WEHRAU / HAALERAU

für das Haushaltsjahr

Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) wird nach Beschlussfassung des Vorbandsauaaehusecs / der 
Verbandsversammlung* vom JZcp/09. & 3 folgende Maushaltssatzung erlassen:

§1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

^OO EUR.

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben desVermögenshaushalts wird festgesetzt auf
y,

EUR.

§2

Es werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen auf

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

3. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

4. Der Hebetermin auf den öi. os: z+
(TT/MM/OJ)

ff EUR 

EUR

O Stellen

|3

Der Verwaltungskostenbetrag wird wie folgt festgesetzt:

Q,0£ JEUR/ha

Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am: _________________

OsknbcU. 2?. 09.1$ A f&Jl
(Ort) ' 1 (Datum ) (Verbandsvorsteher)

<* nicht zutreffendes streichen) LWBV 01/10
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